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SEBASTIAN BRANDLI

Geselligkeit als Programm

Arztliche Standesorganisationen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts

«Wenn man bedenkt, von wie grossem Nutzen fiir ein Land eine briiderliche
Ubereinkunft der Arzte desselbigen sey, Kraft welcher je einer dem andern seine
Erfahrungen mitzutheilen, die Kenntnisse seiner Collegen zu erweitern bemiihet
ist, und wo jedes einzelne Mitglied zum Wohl des Ganzen sein moglichstes
redlich beyzutragen sucht; wenn man aus der Geschichte weil3, zu was fiir wichti-
gen Entdekungen dergleichen Gesellschaften nach und nach den Weg gebahnet,
wie durch sie nicht nur in einem ganzen Lande die Menge und Gefahrlichkeit der
Krankheiten ist gemindert, sondern auch in schwierigen und zweifelhaften Fallen
durch die vereinigten Einsichten vieler Arzte, in der Erkenntnif3 und Cur derselben
weiter gegangen worden, als man auch von dem Scharfsinnigsten, einzeln da
stehenden Arzte hatte hoffen und erwarten diirfen — so muss man sich billig
wundern, daB fiir die Schweiz, ein Lande, das auch in seinen Krankheiten so viel
eigenes, und an geschikten Arzten keinen Mangel hat, bis dahin noch keine solche
gesellschaftliche Verbindung der Arzte zu Stande gekommen ist — um so mehr, je
gegriindeter die allgemeinen Klagen iiber die Beschaffenheit des offentlichen
Medicinalwesens in der Schweiz sind, die in einem republikanischen Staat wohl
kaum durch ein kriftigeres Mittel, als durch briiderliche Vereinigung seiner Arzte
selbst, gehoben werden konnen».' In der gesellschaftseigenen Zeitschrift «Muse-
um der Heilkunde» schilderte der initiative und aufgeklarte Ziircher Arzt Johann
Heinrich Rahn im Jahre 1792 — also zwei Jahre nach der Griindungsversammlung
— die Vorgeschichte seiner Schopfung, der correspondierenden Gesellschaft
schweizerischer Arzte und Wunddirzte. Die wenigen zitierten Zeilen, die am An-
fang eines langeren Textes stehen, beinhalten bereits alle Stichworte, die im Zu-
sammenhang mit der Griindung von medizinischen Standesgesellschaften an der
Schwelle zum 19. Jahrhundert von Bedeutung sind. Die zentralen Momente um-
schreibt Rahn mit «briiderlicher Ubereinkunft», die fiir Kollegialitit und
standischen Ehrenkodex steht, «Wohl des Ganzen», eine auf gesellschaftliche
Gesamtinteressen orientierte Legitimation, und «Erkenntnif3», die das zentrale
Anliegen Wissenschaft bezeichnet.
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Die korrespondierende Gesellschaft stellt fiir die Geschichte des Arztestandes
ebenso wie fiir die Vereinsgeschichte einen Wendepunkt dar. Als erste Standes-
gesellschaft der Schweizer Arzte iibernahm sie zwar einiges von anderen aufge-
klarten Gesellschaften, die ihr zeitlich vorangingen; betreffend Ziel- und Zweck-
definition, Rekrutierungs- und Aufnahmepraxis sowie der sozialen Zusammenset-
zung betrat sie allerdings Neuland. Rahn selbst bemerkte die Novitdt durchaus:
«Man muss sich billig wundern, daf3 (...) bis dahin noch keine solche gesellschaft-
liche Verbindung der Arzte zu Stande gekommen ist> — die schweizerischen
Voraussetzungen fiir eine solche neue soziale Formation schienen ihm offenbar
giinstig. Der korrespondierenden Gesellschaft war allerdings kein langes Leben
beschieden; durch die nachfolgende Welle von Griindungen kantonaler Gesell-
schaften erhielten die Neuerungen aber Kontinuitdt. Mit diesen Innovationen dn-
derte sich zwangslaufig auch der Charakter der Gesellschaften: vor allem wandel-
ten sich deren soziopolitische und soziokulturelle Funktion sowie die sozialen
Beziehungen (unter den einzelnen Mitgliedern ebenso wie zwischen den Gesell-
schaften und ihrem sozialen Umfeld). Diesem sozialen Wandel, der durch die
Gesellschaftsgriindungen in Ereignissen greifbar wird, soll im Folgenden nachge-
forscht werden. Zunidchst wird erstens das gesellschaftliche Umfeld der Sozie-
tdtenbewegung, in der die Griindungen erfolgten, zweitens die sozialen Bedingun-
gen des Medizinalwesens und drittens der wissenschaftliche Wandel skizziert.
Anschliessend sollen in einem zweiten Teil die Standesgesellschaften selber unter-
sucht werden: ihre Griindung, ihre Probleme, ihre Geselligkeit — alles ebenso unter
programmatischen wie unter pragmatischen Aspekten.

Sozietdtenbewegung

Die kultursoziologischen Standardwerke Karl Mannheims und Jiirgen Habermas*
raumen zur Erklarung des im ausgehenden Ancien régime konstatierten Moderni-
sierungsschubs den Gesellschaften, den Sozietditen, einen wichtigen Platz ein.?
Vereinzelte Griindungen gegen Ende des 17. Jahrhunderts kiindeten eine Bewe-
gung an, die vor allem seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einen regelrechten
Gesellschaftsboom ausloste. Wenn sich auch die erkléarten Ziele der Vereinigun-
gen mitunter stark voneinander unterschieden — man verzeichnete etwa «okonomi-
sche», «patriotische», «naturforschende» und andere Gesellschaften —, so erschei-
nen sie dem heutigen Betrachter in sozialer Hinsicht recht homogen. Sieht man
von den meist spét im 18. Jahrhundert entstehenden landlichen Lesegesellschaften
einmal ab, so organisierten sich in der Schweiz zumeist bildungswillige stddtische
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Fiihrungsschichten — «aufgeklarte Patrizier» (Graber) — in den verschiedenen
Gesellschaften. Paradebeispiele sind die 1746 gegriindete «Naturforschende Ge-
sellschaft» Ziirichs, die lediglich Stadtbiirger — mehrheitlich vermogend — zuliess
und die sogenannte Schinznacher «Helvetische Gesellschaft», welche die
Herrschaftselite der Alten Orte reprisentierte.* Trotz dieser scheinbar eindeutigen
sozialen Verortung der Mitglieder waren — beispielsweise in der «Natur-
forschenden Gesellschaft» in Ziirich — zumindest verschiedene Altersgruppen,
verschiedene Berufe sowie — im genannten engen Rahmen — verschiedene Sozial-
gruppen vertreten.

Berufsorientierte Standesgesellschaften modernen Zuschnitts entstanden zunéchst
aber nicht. Die alten Ziinfte deckten als Vereinigung der Berufsleute einer be-
stimmten Region die kollektiven Berufsbediirfnisse immer noch weitgehend ab:
Berufs-, Praxis- und Ausbildungsorganisation; Erhaltung der beruflichen Ehre und
der gesicherten Nahrung. Erste Ansdtze zu modernen Berufsorganisationen kon-
nen in der 1754 in Ziirich gegriindeten «Ascetischen Gesellschaft», der Vereini-
gung der ordinierten Geistlichen, gesehen werden. Der protestantische Pfarrer
stand jedoch — zumindest in Ziirich — in einem engen Loyalitatsverhiltnis zum
Staat. Er war iiber offentliche Einnahmen besoldet und hatte u. a. die Aufgabe, die
obrigkeitlichen Mandate von der Kanzel zu verlesen. Die enge Bindung an den
Staat erschwerte die Bildung einer freien Assoziation, ein Umstand, der im Be-
reich des Gesundheitswesens, bei Arzten und Wundérzten, nicht bzw. seltener
anzutreffen war.*

Die Sozietitenbewegung ist durch neueste Beitrdge quantitativ und qualitativ gut
erforscht. Eine zentrale Frage der Forschung besteht seit Jahren in der Analyse der
Rolle, welche die «Privatgesellschaften», die Vereinigungen von «Privatleuthen»,
im obrigkeitlich-kameralistischen System des Ancien régime spielten. Aus dem
Dilemma einer potentiell oppositionellen, systemsprengenden Haltung durch das
Verfolgen aufgeklirter Gesellschaftsziele heraus entwickelten die Bewegten eine
Reformideologie (Graber), die beide Ziele: Kontinuitit der Herrschaft einerseits,
Erneuerung wichtiger gesellschaftlicher Teilbereiche andererseits, miteinander
verbinden sollte. Ahnlich lagen die Konfliktlinien auch bei den lzndlichen Verei-
nen der letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts. Thre soziale Basis wurde in der
Regel durch die landliche Oberschicht gebildet, deren oppositionelle Haltung zu
Obrigkeit und alter Ordnung bei aller berechtigter Kritik am Zweiklassensystem
(privilegiertes Stadtbiirgertum-landliche Untertanen) nicht offen zu Tage treten
durfte. Die eigene privilegierte Situation stand auf dem Spiel. Radikale Elemente
aus Unterschichten mussten deshalb von der ldndlichen Oberschicht diszipliniert
und zuriickgedrangt werden. Daraus resultierte auch hier eine eigentliche Reform-
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haltung, die allerdings bei der Obrigkeit — auch wenn «unterthénigst» vorgetragen
— des oOfteren auf energischen Widerstand und absolutes Unverstiandnis stiess (man
denke nur an die harte Haltung der Ziircher Rite im Stidfner Handel 1795).

Die Schweizer Sozietiten des 18. Jahrhunderts respektierten die Regeln der
standischen Gesellschaft. Sie repriasentierten meist Herrschaftselite und Ober-
schicht; eine soziale Neuformierung, die die stdndische Ordnung durchbrochen
hatte, fand zunéchst nicht statt. Erst an der Wende zum 19. Jahrhundert — unter den
veranderten staatlichen Rahmenbedingungen — erhielt die Sozietdt eine neue
Funktion: An die Stelle von Stand, Korporation und Zunft trat der Verein, «d. h.
der freie Zusammenschluf3 von Personen, die ein- und austreten, unabhidngig vom
Rechtsstatus ihrer Mitglieder und ohne diesen zu beeinflussen, die auf selbst
gesetzte, nicht auf vorgegebene Zwecke sich richten, die spezifische Zwecke (und
nicht wie die Zunft das ganze Leben) angehen».’

Medizinalwesen

Es gibt verschiedene Griinde, weshalb gerade der gesellschaftliche Bereich des
Gesundheitswesens ein besonders beliebtes Obiekt aufgeklarter Reformpolitik
war. Zum einen spielte die physiokratische Auffassung, wonach der Reichtum
eines Staates sich an der Zahl seiner Einwohner messe, den Obrigkeiten die
Legitimation in die Hdande, zum «Wohle des Ganzen» «sanititspoliceyliche»
Massnahmen zu ergreifen. Zusitzlich entwickelte aber auch der aufgeklarte Dis-
kurs ein reges Interesse an Gesundheit und «richtigem Leben». Und obwohl die
meisten Schliisse, die von den verschiedenen Autoren gezogen wurden, auf das
Individuum zielten: Disziplinierung, Hygienisierung und «Missigung» (Affekt-
zuriickhaltung), entwickelte sich auch aus dieser Diskussion ein Handlungsbedarf
des Staates. Kameralistische Ordnungsvorstellungen und biirgerlich-aufgeklarte
Konzepte ergaben eine interessante Mischung, die dem Staat im Rahmen einer
breit verstandenen «Medicinalpolicey» die Pflicht auferlegte, fiir die Gesundheit
seiner Einwohner zu sorgen — wenn notig auch mit Zwangsmassnahmen.®

Das traditionelle Heilsystem wurde durch die neuen Leitbilder obsolet. Die Drei-
teilung der Medizinalpersonen in akademische Arzte (innere Medizin), hand-
werkliche Wundarzte (Chirurgie) und weibliche Hebammen (Geburtshilfe) stand
im Kreuzfeuer der Kritik. Dabei war die Zusammenfiihrung der drei Disziplinen
zu einem Arztestand nur eine Zielsetzung unter vielen. Die innere Medizin sollte
beispielsweise — die Vernunft lehrte das — endlich vom deduktiven «System» der
Humoralpathologie befreit und einer «rationellen Empirie» zugefiihrt werden. Im
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Fachbereich der operativen Chirurgie stand die Akademisierung, das Abspecken
aller handwerklichen Relikte, auf der Traktandenliste. Und die Geburtshilfe sollte
— mindestens was die «schwierigen» Fille betraf — endgiiltig in den Kompetenz-
bereich mannlicher Heiler fallen.

Der Professionalisierung und Profilierung der Gruppe der méannlichen Heil-
personen durch verdnderte Ausbildung und Praxis stand der Versuch gegeniiber,
den medizinischen Markt — teilweise mit Hilfe des Staates — zu erweitern. Immer
mehr Menschen sollten immer mehr offiziell angebotene medizinische Dienstlei-
stungen beanspruchen. Das Ziel des von J. P. Frank entworfenen «Systems einer
vollstandigen medicinischen Policey» war eine durch und durch medikalisierte
Gesellschaft, in der die Arzte dank ihrer Expertenstellung eine wichtige Rolle
spielen sollten. Der eingangs genannte J. H. Rahn entwarf ein analoges Konzept
im Auftrag der Helvetischen Regierung; in den Jahren um 1800 verdffentlichte er
seine Vorschldge in Zeitschriften. Auch er wies dem Arzt als Lehrer und Politiker
eine prominente gesellschaftliche Position zu.

Verlierer dieser Tendenzen waren die in Ziinften und «Fakultdten» organisierten
Wundirzte sowie wandernde «Specialisten» und eigentliche, unziinftige «Pfu-
scher»: Naturheiler, Lachsnerinnen und Lachsner, Krauterweiber und dhnliches.
Die aufgeklarte Kampagne gegen die traditionelle (Volks)-Medizin war langfristig
angelegt und hatte endgiiltig wohl nur deshalb Erfolg, weil sich parallel dazu
andere gesellschaftliche Entwicklungen abzeichneten: auf sozialer Ebene ein zu-
nehmendes Erstarken der biirgerlichen Schichten und eine dazugehorige «Ver-
biirgerlichung» der Gesellschaft; auf der kulturellen Ebene die von Max Weber
konstatierte «Entzauberung der Welt».

«Entzauberung der Welt»

Grimms Worterbuch stellt fest, dass «wissenschaft als gesamtbegriff, der heutige
singular erst gegen ende des 18. jhs. durchgedrungen ist». Diesem begriffs-
geschichtlichen Befund entspricht die bereits festgestellte Kampagne gegen tradi-
tionales Korper- und Heilwissen. Fiir breite Kreise der Bevolkerung begann der
Prozess der Sakularisierung und Verwissenschaftlichung zwar bereits seit der
frithen Neuzeit. Erstmals erfolgreich gestaltete sich die Diffusion von oben nach
unten wohl wihrend der Zeiten intensiver «Volksaufklarung» in den letzten Jahren
des 18. Jahrhunderts. Zum eigentlichen Durchbruch gelangten naturwissen-
schaftliche Sichtweisen beim zum «Aberglauben» neigenden «Volk» aber erst in
den Jahrzehnten nach 1850. Die «Entzauberung der Welt» war der wichtigste
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geistes- und kulturgeschichtliche Prozess, auf Grund dessen die Modernisierung
von Korperbewusstsein, Medizinalwesen und Organisation des Heilpersonals
tiberhaupt erst stattfinden konnte.

Griindung und Programm

Nachdem die korrespondierende Gesellschaft nicht zuletzt wegen der kriegeri-
schen Auseinandersetzungen vor und wihrend der Zeit der Helvetischen Republik
(1798-1803) ihre Tatigkeit eingestellt hatte und einige Anldufe zur Neukonsti-
tution fehlgeschlugen, konzentrierten sich mehrere Arztegruppen — der wieder
hergestellten Souverdnitidt der Alten Orte entsprechend — auf ihre Region und
griindeten verschiedene Kantonalgesellschaften. Braun zéhlt bis 1825 insgesamt
neun Griindungen; weitere folgten spéter und 1867 bzw. 1871 wurden erste iiber-
kantonale Organisationen geschaffen.” — Die ersten Gesellschaften des 19. Jahr-
hunderts waren stark durch das Vorbild der korrespondierenden Gesellschaft ge-
pragt. Das gilt natiirlich vor allem fiir die direkt von Rahn beeinflussten Vereini-
gungen in Aargau und Ziirich; erstere regte er anlésslich einer Einladung auf der
Lenzburg im Jahre 1804 an, letztere griindete er als 61jdhriger noch selber und
stand ihr zwei Jahre — bis zu seinem Tod — als Griindungsprisident vor. Doch auch
die iibrigen kantonalen Vereine iibernahmen betreffend Programmatik und
Organisationsform vieles von der «Muttergesellschaft».®

Erklartes Ziel der Gesellschaften war es, Nutzen zu stiften. Als «Endzwek der
Gesellschaft», als Praambel der Statuten, formulierte Rahn 1790 die Ziele:
«Privatnuzen fiir jedes Mitglied», «Nuzen fiir das kranke Publikum» und «Nuzen
fiir Arzneykunde iiberhaupt und die der Schweiz insbesondere». Die Ziircher
Gesellschaft iibernahm 1810 — Rahn war wohl auch hier der Verfasser — die beiden
ersten Punkte wortlich; in den Luzerner und Berner Statuten finden sich dhnliche
Formulierungen.

Die Orientierung auf den Nutzen allein bedeutet gegeniiber fritheren Sozietiten
noch keine Neuerung, denn auch 6konomische oder naturwissenschaftliche Verei-
nigungen des 18. Jahrhunderts legitimierten sich haufig auf diese Weise; die
Argumentation entsprach durch und durch utilitaristisch-aufgekldrtem Muster.
Neu waren allerdings Vehemenz und Eindringlichkeit, mit der auf die Niitzlichkeit
hingewiesen wurde. Und neu war auch der partikuldre Ansatz, dass iiber den
beruflich orientierten Verein gesellschaftlicher Nutzen erzielt werden sollte. Dabei
wird klar, dass man neben den Mitgliedern auch eine breitere Offentlichkeit iiber-
zeugen wollte: das kranke Publikum selber ebenso wie den am Gesundheitswesen
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vermehrt interessierten Staat. Das zeigen auch die «Bestimmungen» der Berner
Gesellschaft, die 1809 die Ziele unter vier Punkten zusammenfassten:

«I Nahere Bekanntschaft, engere Verbindung, Forderung geselliger und freund-
schaftlicher Verhiltnisse, Erweckung des Gemeinsinnes unter den Medizinal-
personen des Kantons.

II. Privatnutzen eines jeden Mitgliedes durch Belehrung und Erweiterung der
Kenntnisse durch Rat und Hiilfe in schwierigen und zweifelhaften Fallen vermit-
telst eines freien miindlichen und schriftlichen Gedankenaustausches.

I1I. Erweiterung der Arzneikunde als Wissenschaft und Kunst in besonderer Hin-
sicht auf vaterlandische Verhaltnisse und Bediirfnisse.

IV. Nutzen fiir das kranke Publikum: teils durch mehrere Bildung, Nacheiferung
und Vertrautheit unter den Arzten; teils durch Verbreitung allgemein giiltiger oder
sich auf den Kanton Bern besonders beziehender medizinischer Kenntnisse, Er-
fahrungen und Beobachtungen; teils durch Beratschlagungen in einzelnen Fillen;
teils durch Unterstiitzung der das physische Wohl des Vaterlandes betreffenden
Verordnungen der hohen Regierung».

Das Programm der Arztegesellschaften zu Beginn des 19. Jahrhunderts war viel-
faltig. Es beinhaltete allgemeine gesundheitspolitische Absichten ebenso wie
standespolitische. Im Zentrum der Argumentationen stand die Wissenschaft, oder
genauer: die Heilkunde als Wissenschaft, und damit verkniipft die Beziehungen
der medizinischen Wissenschaft zur Gesellschaft. Weitere Punkte betrafen Ausbil-
dung und Fortbildung der praktischen Arzte, Fragen der Volksbelehrung und der
Ausrottung des Aberglaubens sowie Probleme staatlicher Organisation im Bereich
der Medizin. Uber allem schwebte endlich der Geist der Fi reundschaft, der briider-
lichen Vereinigung, der Kollegialitdt und der Vertrautheit.

Der Entwurf fiir die Statuten der korrespondierenden Gesellschaft sah als Ziel die
«Aufnung der Arzneykunde» vor. Bern formulierte in Punkt I1I: «Erweiterung der
Arzneykunde als Wissenschaft und Kunst in besonderer Hinsicht auf vater-
landische Verhiltnisse und Bediirfnisse», Ziirich forderte «Erweiterung der Kennt-
nisse durch Mittheilung gemachter Versuche und Erfahrungen, durch geschwinde
Mittheilung neuer Entdeckungen», und Glarus setzte auf die «wechselseitige Un-
terhaltung zur Verbreiterung medizinischer Kenntnisse und Erfahrungen».
Wissenschaft stand im Zentrum der gesellschaftlichen Aktivitiaten der Berufs-
gruppe, wurde iiberall angesprochen, doch nirgends kldrte man das Verhéltnis
zwischen den Gesellschaften, den Mitgliedern und dem, was man Wissenschaft zu
nennen begann, genauer. Natiirlich sollte die Zusammenfiihrung von Arzten im
Rahmen der Gesellschaften die «grosse Transformation» (Polanyi) begiinstigen,
die den Beginn der modernen Medizin, der wiedervereinigten Heilkunde, begriin-
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dete. Selbstverstandlich nahmen die versammelten Ménner am Projekt teil, durch
das Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe vereint werden sollten. Aber dieses
Hauptanliegen wurde in den Statuten lediglich angetont. Nur selten wurde es so
deutlich ausgesprochen, wie in jener Einladung, die von den Initianten der
Waadtlander Gesellschaft 1829 versandt wurde: «Le besoin d’association se fait
trop généralement sentir, pour que toutes les personnes qui cultivent dans le canton
les différentes branches de I’art de guerir, ne cherchent pas a se réunir en société et
a jouir en commun des avantages incontestables que présentent de pareilles
institutions. (...) il nous a paru qu’il y aurait un trés grand avantage a réunir en un
seul et méme corps ces différentes personnes».” Trotz des Fehlens direkterer
Hinweise standen die Gesellschaften bei der Wiedervereinigung ebenso wie bei
der Verwissenschaftlichung der Medizin an vordester Front. So wie im Berufsbild
hatten auch in den Gesellschaften Handwerker keinen Platz mehr. Die Teilgebiete
sollten nicht bloss zusammengefiihrt werden. Vielmehr war die Vereinheitlichung
in allen drei Teilbereichen mit einer Anhebung des Niveaus verbunden, der die
alten Heiler nicht folgen konnten. Die Aufnahme- und Rekrutierungskritierien der
Gesellschaften beforderten diesen Auschliessungsprozess noch zusétzlich.

Den Grundstock der in der Gesellschaft gelebten Wissenschaft bildete die Unter-
haltung, die «wechselseitige Unterhaltung zur Verbreitung medizinischer Kennt-
nisse und Erfahrungen» (Glarus). Dieser Wissenstransfer geschah auf verschiede-
nen Ebenen und stellte unterschiedliche Beziige her. So sollten sich beispielsweise
die Generationen verstindigen. Die jiingeren Arzte — so war die Vorstellung —
konnten von den Erfahrungen der &lteren profitieren. Dafiir wurde von ihnen der
Import der neuesten an den Universititen vertretenen Ansichten erwartet. Uber-
haupt wurde die Temporalisierung der Wissenschaft, der schnelle Wandel des
medizinischen Wissens, zu einem Problem, das ebenfalls durch die Gesellschaften
gelost werden sollte. Nicht nur fiir die Erstausbildung, wihrend der die jungen
Studenten energisch und hartnickig auf das Postulat der «guten Literatur» und der
dauernden Weiterbildung hingewiesen wurden, sondern vor allem auch fiir die
praktizierenden Arzte wuchs die Gefahr, den Anschluss ans sich stets weiterent-
wickelnde Fachwissen zu verlieren. Nur wenige Jahre nachdem durch die Griin-
dung von medizinisch-chirurgischen Instituten in Ziirich und Bern das Problem
wissenschaftlicher Erstausbildung erfolgreich gelost worden war, bedrohte nun
der eben geheiligte Fortschritt der Wissenschaft auch jene praktizierenden Arzte,
die sich fiir die Neuerungen eingesetzt hatten. Deshalb versuchte die Luzerner
Gesellschaft, weil «die Heilkunde mit ihren sdmtlichen Zweigen und mit der
gesammten Naturlehre tdglich Bereicherungen erhélt und Fortschritte macht»,
auch Naturwissenschaftler und Tierdrzte fiir ihre Arbeit zu gewinnen. Der fiir die
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Berufsgruppe konstitutive Fortschritt der Wissenschaft drohte zum Fallstrick fiir
die einzelnen zu werden. Durch ihre Weiterbildungsanstrengungen halfen die
Gesellschaften mit, dieser Gefahr vorzubeugen.

Ebenfalls zur Bekampfung der Unsicherheit diente die gemeinsame Beratung von
Fillen. «Freundschaftliche Berathung in zweifelhaften und schwierigen Fallen»
forderte man in Ziirich, «Beratung schwieriger und zweifelhafter Fille vermittelst
einer miindlichen oder schriftlichen Mittheilung» in Luzern. Der thurgauische
medizinische Verein «Werthbiihlia» ging noch einen Schritt weiter, indem nicht
nur die «Mitteilung interessanter Krankheitsfille (wo die Umstidnde es gestatten
mit Vorfithrung der Kranken) zur Rathserholung bey Behandlung schwieriger
Krankheiten» vorgeschlagen, sondern auch zur «notigen Unterstiitzung bey wich-
tigen Operationen» aufgerufen wurde. Die Gesellschaften wurden durch solche
Aufrufe zu Forschungsinstitutionen ausgebaut. Sie iibernahmen damit scheinbar
eine gut hundert Jahre alte Tradition der bekannten wissenschaftlichen Akade-
mien, die beispielsweise offentliche anatomische Sektionen durchfiihrten. Doch
die Unterschiede sind gross. Forschung wie sie in den Gesellschaften des 19. Jahr-
hunderts stattfinden sollte, war nicht — oder nur bedingt — vergleichbar mit friihe-
ren Bestrebungen dieser Art. Erst die neue, «rationelle» Aufklarungsmedizin des
ausgehenden 18. Jahrhunderts definierte die Empirie neu und ermoglichte ihr die
Funktion, die sie noch in der heutigen medizinischen Forschung innehat. Beobach-
tung und Vergleich waren dafiir die wichtigsten Instrumente. In den Gesellschaf-
ten sollte diese Arbeit — @hnlich wie in den neuen Krankenhédusern — «gemein-
schaftlich» angegangen werden. Die Kombination von Weiterbildung und «neuer»
Forschung entsprach im iibrigen dem Zeitgeist: Das den neuen Universititen
zugrundeliegende Humboldsche Bildungsideal verkniipfte im Rahmen der Er-
stausbildung Forschung und Lehre und war damit erfolgreich; die Gesellschaften
sollten «dem practischen Arzt» dhnliches bieten. Sie hatten — das zeigt das nichste
Kapitel — ihre liebe Miihe damit.

Neben der auf Abgrenzung bedachten Zelebrierung von Wissenschaft gaben sich
die Arztegesellschaften weiter die Aufgabe, aufgeklirtes Wissen zu vermitteln. So
bestimmte etwa der erste Artikel der korrespondierenden Gesellschaft: «Eine un-
bestimmte Anzahl Arzte und Wundirzte aus der Schweiz, verbinden sich unter
einander zu briiderlicher Harmonie, in der Absicht, mit ihren vereinigten Kriften,
die Aufnahm der Arzneykunst in ihrem Vaterland (...) zu befordern». Nicht nur die
Wissenschaft selber, sondern vor allem auch die «Aufnahm» wollte man fordern.
Die Luzerner bestimmten als Ziel die «Beforderung medizinischer, chirurgischer
Aufklarung, in Hinsicht auf unsere Verhiltnisse im Kanton», die Ziircher die
«Verbreitung allgemein giiltiger, oder sich auf den Canton Ziirich besonders be-
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ziehender, medicinischer Kenntnisse, Erfahrungen und Beobachtungen». Diese
Art «Volksbelehrung» miindete fiir weite Teile der Bevolkerung in die «Ent-
zauberung der Welt»; naturwissenschaftliche Deutungsmuster wurden zunehmend
auch in Mittel- und Unterschichten rezipiert und veranderten Lebenshaltung und
-welt der Menschen nachhaltig. Die Akzeptanz von Wissenschaft war in den
Augen der Arzte (sowie von Pfarrern und Magistraten) eng verkniipft mit der
Frage der Kurpfuscher. In ihnen sah man gerne die grossen Gegenspieler, die
Promotoren von Aberglaube und traditioneller Volksmedizin. Obwohl dieses Pro-
blem jedoch damals in fast allen Kantonen lebhaft diskutiert wurde, dusserte man
sich in den Statuten nur selten dazu. Nur gerade in Luzern sprach man Klartext:
«Ausrottung der herrschenden Vorurtheile und des Aberglaubens in betreff des
arztlichen Faches», und meinte mit «Ausrottung der herrschenden Vorurtheile»
selbstredend auch die Elimierung des entsprechenden Heilpersonals.

Zur Abwehr der ungeliebten Berufskonkurrenten dienten im iibrigen auch die
Beitrittsbedingungen. Um in die korrespondierende Gesellschaft aufgenommen zu
werden, hatte ein zukiinftiges Mitglied «Beweise seines thatigen Interesses fiir die
Gesellschaft» abzugeben, indem es «einen zu dem Endzwek der Gesellschaft
passenden schriftlichen Aufsaz» verfassen musste. Etwas milder formulierten die
Ziircher. Sie bestimmten, dass die Aufnahme von Neumitgliedern mit Zwei-
drittelsmehrheit zu geschehen hatte, um dann fortzufahren: «Auch wiinscht man
sehr, dass der Eintrettende durch irgend eine Arbeit aus dem Gebiete der Heil-
kunde sein Interesse an der Gesellschaft zu erkennen gebe». Unkompliziert gab
sich die Thurgauer Werthbiihlia, wenn auch dort — wie iiberall — Kooptation
herrschte: «§ 4. Zur Aufnahme in die Gesellschaft ist die Meldung eines neuen
Mitgliedes durch den Présidenten geniigend, wenn gegen dasselbe keine triftigen
Einwendungen gemacht werden konnen». Die geforderten wissenschaftlichen
Beitrdge, die durch Selbstergidnzung gegebenen Abgrenzungsmoglichkeiten und
die jahrlichen zumeist hohen Mitgliederbeitrdge verunmoglichten Kurpfuschern,
Chirurgen und Wundérzten den Beitritt und sorgten fiir eine mehr oder weniger
homogene Zusammensetzung der Mitglieder.
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Organisation und Probleme

Die Statuten formulierten neben den generellen Zielsetzungen auch die Geschifts-
ordnung. Alle Gesellschaften gaben sich Préasident und Vorstand, sahen jédhrlich
ein bis zwei Hauptversammlungen vor und versuchten, die Mitglieder zu aktiver
Mitarbeit zu gewinnen. Grossere Kantonalvereine wie z. B. Ziirich oder Luzern
dekretierten auch die Moglichkeit von Sektionen oder Bezirksvereinen. Die
Hauptversammlungen bildeten das Riickgrat der Vereinstitigkeit. Betreffend der
Organisation dieser Tagungen gab es viele Ubereinstimmungen bei den verschie-
denen Gesellschaften: Nach den statutarischen Geschiften (Wahlen, Statuten-
anderungen etc.) sollte der Wissenschaft der ihr gebiihrende Platz eingeraumt
werden. Dazu die Luzerner Bestimmungen:

«§ 14. Die Versammlung wird jedesmal mit einer Rede des Prasidenten erdffnet.
Die Rede kann den Zweck, die Fortschritte und Bemiihungen der Gesellschaft und
die medizinischen-chirurgischen Entdeckungen zum Gegenstand haben.

§ 15. Nach Ablesung des Protokolls, Untersuchung und Gutheissen der Rechnung,
werden die iibrigen Geschifte, als: Wahlen, Aufnahmen neuer Mitglieder, Vor-
schlage, medizinisch-chirurgische Abhandlungen, merkwiirdige Krankheits-
geschichten usw. vorgenommen und der Ort der ndchsten Versammlung festge-
setzt. (...)

§ 17. Nach diesem (Ablesen der Protokolle der Sektionsversammlungen, S.B.)
steht es jedem Mitglied frey, iiber einen beliebigen medizinisch-chirurgischen
Gegenstand einen miindlichen oder schriftlichen Vortrag zu halten. In jedem Falle
aber muf3 dem Prasidenten vor der Sitzung hiervon Anzeige gemacht werden».
Was man hier in Paragraph 17 zu Beginn der Gesellschaftszeit in euphorischer
Griinderstimmung regulierend-ddmpfend formulieren zu miissen glaubte, erwies
sich in der Praxis als vollig unnotig. Es wurde innert kurzer Zeit im Gegenteil zum
bestimmenden Problem des Prisidenten, dass sich kaum Kandidaten fiir Referate
finden liessen. Von Scharen redewilliger Votanten keine Spur. Das Interesse an
den Gesellschaften war — trotz gegenteiliger Beteuerung — in den ersten Jahrzehn-
ten meistens sehr gering. Haufig wurden Jahresversammlungen nicht abgehalten
oder dann in so kleinem Kreis, dass die Unentwegten dariiber zu diskutieren
hatten, ob die Gesellschaft iiberhaupt weitergefiihrt werden sollte oder nicht. Uber
Statutendnderungen wurde oft versucht, den Betrieb endgiiltig zum Laufen zu
bringen. In diesen Debatten lautete die Frage jeweils: Zwang oder Freiwilligkeit?
Die Luzerner Gesellschaft, die immer strikt auf die freiwillige Mitarbeit setzte,
kam wihrend der ersten vier Jahrzehnte ihres Bestehens iiber «oszillatorische
Zuckungen» kaum hinaus. Bereits vier Jahre nach der Griindung beantragte die
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Sektion Hochdorf beispielsweise, «dass die Gesellschaft, die bis dahin wenig oder
nichts geleistet habe, formlich aufgelost werde», und obwohl der Antrag nicht
angenommen wurde, entwickelte die Gesellschaft auch bis ins Jahr 1824 «zu
wenig Leben», wie der damalige Prisident Attenhofer bemerkte.'® Andere Gesell-
schaften setzten mehr auf Strenge. In der Ziircher Ordnung wurde bestimmt, dass
wer «in zwey Jahren den Zusammenkiinften nicht beywohnt, ohne entweder wich-
tige Griinde der Abwesenheit anzufiihren, oder der Gesellschaft durch Arbeiten
geniitzt zu haben — dem wird die Entlassung gegeben» (§ 8). In Glarus hatte
Nichterscheinen an der ordentlichen Hauptversammlung eine Busse von zwei
Franken zur Folge (§ 4) und die Thurgauer Werthbiihlia bestimmte lapidar (§ 3):
«Jedes ordentliche Mitglied verpflichtet sich zu regelmissigem Besuche des Ver-
eins wenigstens an diesem Tage (jeden ersten Montag im Monat, S.B.)». Hie und
da debattierte man auch Regelungen, wonach Mitglieder zur aktiven Teilnahme
verpflichtet werden sollten. In Glarus wurde festgesetzt: «Sollte sich bis 4 Wochen
vor dem Versammlungstag kein Mitglied (fiir ein Referat, S.B.) melden, so ist das
Prasidium verpflichtet, zwei Mitglieder und zwar der festgesetzten Reihenfolge
nach zur Vorlegung von Abhandlungen zu bezeichnen» (§ 7). Und auch anderswo
wurde tiber die Einfiihrung von Pflichtbeitragen heftig diskutiert. Die Problematik
ging eben ans Mark der Standesideologie: Lebte man in aufgeklirter Tradition
seinen liberal-freisinnigen Ideen nach und verzichtete auf jeden Druck, so war das
Uberleben der Gesellschaft gefihrdet. Nahm man als Rettungsanker fiir die Verei-
nigung Zuflucht zu Pflichtbeitragen, gefahrdete man den gemeinsamen Nenner
aufgeklart-biirgerlichen Ideenguts.

Uberblickt man die Schwierigkeiten der Schweizer Arztegesellschaften der ersten
Hiilfte des 19. Jahrhunderts, so sind die genannten Beispiele typisch. Nur gerade in
Ziirich und Bern entwickelten sich die Vereine von Beginn weg kontinuierlich,
nur gerade dort wurden die jahrlichen Sitzungen meist abgehalten und regelmaissig
Beitrdge vorgestellt. In Bern konnte man es sich ab den frithen 1820er Jahren
leisten, auf die anfanglich geltende Bussenpflicht bei Nichterscheinen zu verzich-
ten und riickblickend durfte man feststellen: «Es war immer reichlich Stoff zu
wissenschaftlichen Gespriachen.»!! Fiir Ziirich fasste anlésslich des 50jahrigen
Jubilaums Prisident Meyer-Hoffmeister zusammen: «Unter solcher Leitung (von
Rahn und Paulus Usteri, S.B.) nahm die Titigkeit der Gesellschaft einen
regelmissigen Gang. Die durch die Statuten festgesetzten zwei jahrlichen Ver-
sammlungen (Congresse genannt) wurden selbst in den politisch hochst erregten
Zeiten stets abgehalten; nur der Friihlingscongress des Jahres 1815 wurde wegen
der kriegerischen Ereignisse (...) nicht abgehalten, sowie auch der Friihlings-
congress im Jahre 1817, da der durch das Hungerjahr veranlasste Nothstand den
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Arzten wichtigere Biirgerpflichten auferlegte, ausgesetzt wurde.»'> Die beiden
grossen Kantone mit jungen medizinischen Lehranstalten fiihrten demnach Regie
im Prozess der arztlichen Standesbildung in der Schweiz — darauf weist auch
Meyer-Hoffmeister hin: «In diese erste zwanzigjahrige Periode fallt zugleich die
volle Entwicklung und grosste wissenschaftliche Tatigkeit der medizinisch-chirur-
gischen Kantonallehranstalt, in welcher die Mitglieder der Gesellschaft, mit weni-
gen Ausnahmen, die Grundlage ihres medizinischen Wissens erhalten hatten, und
deren Lehrer, welche grosstentheils selbst ihre erste wissenschaftliche Bildung der
Anstalt verdankten, auch zugleich Mitglieder des Vereins waren». Die Gesell-
schaft verdankte dem professionellen Sekretariat und Ideenlieferant Institut offen-
bar viel.

Die iibrigen Gesellschaften hielten es mit Luzern. Sie stellten die Vereinstatigkeit
sporadisch ein und brauchten jeweils anschliessend wieder viel Energie, um «Neu-
griindungen» zu bewerkstelligen. Der wichtigste Grund fiir die Geburtswehen der
Arztegesellschaften lag allerdings meist nicht in der unbedarft-unprofessionellen
Fiihrung, sondern in der praktischen Berufstitigkeit der Mitglieder. Den wenigsten
Arzten der Pioniergeneration war unproblematischer wirtschaftlicher Erfolg be-
schieden. Zwar gab es einige, die dank Berufserfolg, dank Einheirat in ein reiches
Milieu oder auch wegen der wirtschaftlichen Lage der eigenen Familie begiitert
waren. Das Gros diirfte aber generell dem Mittelstand angehort haben, d. h. diese
Arzte waren auf ein tiglich durch Berufstitigkeit erzieltes Einkommen angewie-
sen. Demgegeniiber mussten die wissenschaftlich-standespolitischen Interessen
zuriicktreten. Das war der Grund fiir die Schwierigkeiten, nicht etwa fehlendes
Bediirfnis oder mangelndes Interesse.

Ein zweiter Grund fiir das zihe Vorankommen der Arztegesellschaften waren
soziale und politische Gegensitze, die mit der eben beschriebenen 6konomischen
Heterogenitit einhergingen. Das erschwerte die Standesbildung zuweilen massiv.
Exemplarisch verlief dieser Prozess in Luzern, wo der Gegensatz zwischen Libe-
ralen und Konservativen die Gesellschaftsaktivititen iiber Jahrzehnte hinweg be-
hinderte. Zunichst waren es die 1830er Jahre, wihrend derer die liberale Seite die
Regierung stellte. Prisident Reichli sprach an der Versammlung 1831 die Hoff-
nung aus, «dal3 die Politik unter den Arzten keine allzu starken Storungen hervor-
rufen moge». Reichli tauschte sich, denn in der Folge verstrichen drei Jahre, ohne
dass eine Versammlung stattgefunden hatte. In den 1840er wandte sich das Blatt.
Die regierenden Konservativen betrieben ihre Sonderbundspolitik, was die Arzte
aufs Neue trennte. Noch 1855, sieben Jahre nach der Niederlage Luzerns, erschie-
nen in Willisau zur «Rekonstruierung der Medizinischen Gesellschaft des Kantons
Luzern» lediglich 16 Arzte, worunter ein einziger aus der Stadt. «Alle anderen
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rekrutierten sich aus Landirzten. Nach miindlicher Uberlieferung soll auch inner-
halb der Stadtsektion einiges Leben geherrscht haben. Jedoch auf zwei Ebenen.
Sowohl die liberalen Arzte, wie auch die konservativen besammelten sich in ihren
eigenen Stammlokalen, und es schien unmoglich, die Herren an denselben Tisch
zu bringen», rapportiert die Chronik der Arztegesellschaft.

Luzern war ein Spezialfall. Doch sind dhnliche Probleme auch anderswo erkenn-
bar. In Glarus wandten sich an der Sitzung des Jahres 1867 die élteren Kollegen —
wegen «personlicher Kontroversen» — von der Gesellschaft ab und es vergingen
Jahre, bis sich der Verein wieder als kantonale Gesellschaft betrachten konnte.'*
Auch in Ziirich, wo sich die Gesellschaft von Beginn weg eines grossen Zulaufs
erfreute, schimmerten die politischen und sozialen Gegensitze innerhalb der
Berufsgruppe immer wieder durch. Insbesondere die Auseinandersetzungen zwi-
schen Stadt und Land gingen nicht spurlos an der Gesellschaft vorbei. Dennoch
schafften die Fraktionen den Kompromiss auch in den schwierigen Zeiten der
Regeneration der 1830er Jahre, wihrend der durch die Griindung der Universitat
und die Briiskierung der Elite der Stadtirzte durch die ausschliessliche Beriick-
sichtigung deutscher Kandidaten fiir die wichtigsten Professuren viel Zwist unter
den Arzten hitte entstehen konnen. — Anzumerken ist im iibrigen, dass lingst nicht
alle Kantone ihre eigene Gesellschaft griindeten. Vor allem die kleinen Orte der
Zentralschweiz, wo nur ein kurzlebiger Vierkantoneverein entstand, die beiden
Basel sowie St. Gallen, in denen sich die Arzte erst in den 1860er Jahren organi-
sierten, standen in der Entwicklung des Standes weit hinter den fortgeschrittenen
Kantonen zuriick.

Eine letzte Begriindung fiir die Anfangsschwierigkeiten liefert uns der Luzerner
Prasident des Jahres 1849. Er bedauerte, «daf die Gesellschaft schon lange nicht
mehr die notige Teilnahme und Unterstiitzung gefunden habe. Dabei werde es
doch, wenn man die neue Medizin mit der dlteren vergleiche, immer interessanter,
die modernen Errungenschaften im Kreise von Kollegen besprechen zu konnen.
Man denke nur an die Einfiihrung der Auskultation und an die Fortschritte der
Chemie. Wahrscheinlich liege der Fehler auch daran, daf sich die Kollegen zu
wenig wissenschaftlich betdtigten»'>

Geselligkeit und Freundschaft

Die Programmatik der Arztegesellschaften war vielfiltig. Insbesondere war sie
geprdagt vom Glauben an Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit, die nicht nur der
Medizin, sondern der ganzen Welt Besserung bringen sollte. Der Entwurf der
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Statuten der korrespondierenden Gesellschaft ging von diesem wichtigsten Punkt
aus, fiihrte ihn aber zu einem andern Ende: «Sie (die genannten Arzte) formieren
die correspondierende Gesellschaft schweizerischer Arzte zur Beforderung der
Arzneykunde in ihrem Vaterlande. Die Mitglieder halten sich verbunden und
verpflichten sich gegen einander, der Gesellschaft alles, was jeder einzelne zur
Aufnung der Arzneykunde beobachtet, entdeckt ... mitzutheilen. Sie theilen einan-
der zweifelhafte Fille zur Beurtheilung, Beratung mit ... stehen mit einander in
allem, was practische Heilkunde betrift, in der ungeniertesten, vertraulichsten,
[freundschaftlichsten Correspondenz».

Da wurde ein grosser Bogen geschlagen: von der Wissenschaft zur Freundschaft,
zur verordneten Freundschaft, denn die Arzte verpflichteten sich ja zum geforder-
ten Verhalten. Auch anderswo finden sich dhnliche Argumentationen. Die endgiil-
tigen Gesetze der korrespondierenden Gesellschaft sprachen in § 1 von der «brii-
derlichen Harmonie», die die «Aufnahm» der Medizin befordern sollte, die Ziir-
cher von «freundschaftlicher Berathung» und von der «Stiftung mehrerer Vertrau-
lichkeit (...) unter den Arzten». Die Glarner setzten die beiden Ziele direkt im
Zweckartikel (§ 2) nebeneinander: «Der Zweck dieser Gesellschaft ist die gegen-
seitige freundschaftliche Anndherung und wechselseitige Unterhaltung zur Ver-
breiterung medizinischer Kenntnisse und Erfahrungen». Die Thurgauer
Werthbiihlia nannte als Ziele «Unterhaltung gegenseitiger Kollegialitdt> und den
«freundschaftlichen Austausch von Ansichten» (§ 1) und die Luzerner «nihere
Bekanntschaft, freundschaftlichere und engere Verbindung der Arzte des Kan-
tons» (Zweckartikel). Wozu diese Beschworung von Freundschaft, dieses Zele-
brieren von Einheit und Briiderlichkeit, diese zur Schau gestellte Geselligkeit?
Drei soziale Konfigurationen sollen zur Begriindung herangezogen werden:

1.

Der Sozietitenforscher Im Hof meint einleitend zu seinem Buch iiber das gesellige
Jahrhundert: «Wenn wir hier vom 18. Jahrhundert als einem <geselligen> Jahrhun-
dert sprechen, so geschieht das darum, weil sich damals — wie kaum je in andern
Zeitaltern — eine intensive und kultivierte Geselligkeit entwickelte und verbreitete,
die sich vornehmlich in neuen gesellschaftlichen Formen, in <Sozietiten> aus-
driickte» '°. Die aufgeklirten Gesellschaften brachten eine neue Form der Gesel-
ligkeit. Nur schon der Umstand, dass sich «Privatleuthe» zusammentaten und sich
Statuten gaben, war im Sozialgefiige des Ancien régime, wo sich Menschen —
ohne ihr Zutun — in Familien, Ziinften oder Quartieren organisiert sahen, ein
Fremdkorper. Von dieser neuen Konfiguration ist in einigen Statuten noch etwas
zu spiiren. Der Satz: «Zur Erreichung des obigen Endzwecks tritt eine unbestimm-
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te Zahl von Medicinal-Personen in eine gesellschaftliche Verbindung zusammen»,
wie er in den Ziircher Statuten steht, lasst den Stolz auf das selbstgesteckte Ziel
und die Selbstsicherheit der sich selbst bestimmenden Griinder durchschimmern.
Die Sozietit selber ist damit Inhalt und Ausdruck der neuen Geselligkeit.

2.

Einleitend wurde bemerkt, dass Rahn 1792 den «republikanischen Staat» in Zu-
sammenhang mit der «briiderlichen Vereinigung» der Arzte brachte.'” Die postu-
lierte Ndahe von Republik, Briiderlichkeit, Freundschaft und Arzten ist konstitutiv
fiir die von Arzten an der Wende zum 19. Jahrhundert «entdeckten» Geselligkeit.
In der Vereinigung mit Kollegen wurden sie gleiche Arzte, Biirger. Auf die
standesiibergreifende Konzeption der — paradoxerweise spater Standes-
gesellschaften genannten — Vereine wurde schon verschiedentlich hingewiesen.'®
Diese Selbstindigkeitsbeteuerungen und Autonomiebestrebungen diirfen aller-
dings nicht nur als Ausdruck eines biirgerlichen Gestaltungswillen, als Kritik an
der leistungsunabhéngigen Organisation standischer Gesellschaft interpretiert wer-
den. Vielmehr enthilt die Selbstsetzung der Arzte bereits in dieser Phase den
deutlichen Anspruch auf Monopol und Privilegierung im eigenen Berufsbereich.
Die Setzung als «biirgerliche Gesellschaft» ist nicht nur Vorreiter der biirgerlichen
Gesellschaft, sondern nimmt bereits auch schon wieder Ausnahmeregelungen ei-
ner Privilegierung im Rahmen biirgerlicher Gleichheit in Anspruch.

Mit welcher Aufmerksamkeit gerade die Abgrenzung von den Nichtédrzten bzw.
den «unwiirdigen» Personen betrieben wurde, zeigen die Ausschluss-
bestimmungen. Luzern dekretierte diesbeziiglich: «§ 27. Es kann ein Mitglied
wegen Vergehungen gegen die Gesellschaft, und eines die Wiirde eines Arztes
entehrenden Betragens auf Antrag des Directoriums aus derselben ausgeschlossen
werden, wodurch es auch die Einlage und seinen Antheil an dem Fonds verliert».
Die Luzerner Arzte wollten durch diesen Artikel vor allem Gesellschaft und Stand
schiitzen; das Verfahren hat einen leicht defensiven Charakter. Anders dem-
gegeniiber die Ziircher. Sie gaben sich in den Statuten fiir jeden Eintritt eine
bedeutungsschwangere Zeremonie: «§ 19. Dem neu Aufgenommenen wird ein
Exemplar der Gesetze der Gesellschaft eingehiandiget, worauf derselbe eigenhén-
dig seinen Namen in das Verzeichnif} der Mitglieder einschreibt und in die Hande
des Prisidenten das Versprechen ablegt: <Dem Zwecke und den Gesetzen der
Gesellschaft nachzuleben, ihre Ehre und ihren Nutzen zu befordern und ihren
Schaden abzuwenden, im Umgange mit seinen Berufsgenossen die Wiirde eines
rechtlichen und friedliebenden Mannes zu behaupten, mit Anstand und Beschei-
denheit, Belehrung zu geben und anzunehmen, und alles dasjenige zu thun, was

74



zur Veredlung des Arzts und seines Standes dienen mag.»». Alles ist vorhanden:
der Stolz auf die eigenen Gesetze; ein Ritual, das Loyalitdt zum Prisidenten (und
damit zur Gesellschaft) markiert; das eigenhéndige Einschreiben in die Mitglieder-
liste; das Geliibde. Und dieser Eid — ein herrschaftlicher Vorgang — leitet tiber zum
letzten Punkt: Die Arzte hatten mit der neu konstituierten Geselligkeit auch parti-
kuldre Interessen zu vertreten.

3.

Gesundheitswesen und Arzte waren an der Wende zum 19. Jahrhundert inmitten
grosser Verdanderungen. Nichts war gegeben: weder der Zielpunkt der Entwick-
lung, noch die genaue Interessenlage, noch die Art und Weise der Interessens-
durchsetzung. Zunichst bedeutete die Griindung von Arztevereinigungen vor al-
lem die Durchsetzung der bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts gestellten Aus-
bildungsforderungen, fast gleichzeitig kamen die neo-kameralistischen Postulate
der «medicinischen Policey» hinzu, die die staatliche Hoheit tiber das Medizinal-
wesen und damit die staatliche Patentierung und Approbation der Heilpersonen
mitumfasste. In diesem Vorgang der «Verstaatlichung» des Gesundheitswesens
lag allerdings auch eine Gefahr fiir die Berufsgruppe, die das Streben nach Profes-
sionalisierung, nach Autonomie und Behandlungsmonopol in Frage stellte. Zudem
wandelten sich auch Wissenschaft und Leitbilder einer breiteren Offentlichkeit in
kurzer Zeit radikal. In Luzern formulierte der Préasident beispielsweise im Jahre
1827: «Hindernisse, welche sich dem Vorwirtsschreiten der Arzneykunde entge-
genstellen. Es sind dies: Der Staat, die Arzte und das Publikum. Der Staat begiin-
stige die Vorurtheil und das Misstrauen gegen die medizinische Wissenschaft, statt
ihnen mit Kraft entgegen zutreten, betrachte die Arzneykunde als zunftgemésses
Handwerk und beenge sie mit Stricken, statt die Hoheit und Wiirde des drztlichen
Berufes zu anerkennen und deren Rechte zu schiitzen. Das sei das grosste Hinder-
nis» — und dies in einer Zeit, als der Staat in Fragen wie Zulassung zur Praxis oder
Pockenschutzimpfung eindeutig auf Seiten der «neuen Medizin» stand.'” In der
sich dauernd verindernden Interessenkonstellation von Staat, Arzteschaft und Pu-
blikum diente die Gesellschaft als Organ der Konsensfindung fiir den Stand. In ihr
wurde Geselligkeit geiibt, Geselligkeit, die der Orientierung, Interpretation und
Deutung diente. Die Fokussierung auf «Wissenschaft» iibernahm dabei eine ent-
scheidende Rolle. Auch wenn einige kritische Mitglieder die Unzuldnglichkeiten
ihrer Wissenschaft durchaus einsahen (und auch dariiber sprachen), setzten sie
dennoch voll auf diesen Weg. Luzerns Prasident Steiger fragte sich beispielsweise
1839 in Sempach, wie «das Schwankende und Ungewisse der Medizin» iiberwun-
den werden konnte. Er beantwortete die Frage mit einem beherzten Ja zur Wissen-
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schaft und konnte sich 1857 — erneut Prisident — herzlich iiber die «erstaunens-
werthen Fortschritte der Medizin in den letzten Dezennien» freuen.?

Der richtungsweisende Weg aus dem «Schwankenden und Ungewissen» heraus
bestand indessen nicht nur in der Betonung der Wissenschaft, sondern vor allem
im gemeinsamen Verhalten der Berufsgruppe. Gefordert war geschlossenes Auf-
treten: Nur ja keine Meinungsverschiedenheiten nach aussen tragen! Der Weg
vom streitenden Arztetrio am Bett des Moligreschen Kranken zum allwissenden
unnahbaren Heilmonopolist konnte nur durch einen geeinten Stand erfolgreich
beschritten werden. Aus den Konkurrenten hatten Kollegen zu werden. Schon die
Erstausbildung, die die jungen Arzte gemeinsam unter verehrten Lehrern am
Krankenbett und in den Spitilern arbeiten liess, forderte die Kollegialitat. Fiir die
Arztegesellschaften war die analoge Aufgabe fiir die praktizierenden Arzte keines-
wegs zweitrangig. Standesehre und -regeln werden in den Statuten meist — wenn
auch erst ansatzweise — erwihnt: «im Umgange mit seinen Berufsgenossen die
Wiirde eines rechtlichen und friedliebenden Mannes zu behaupten», wie die Ziir-
cher Ordnung es formulierte. Freundschaft, Briiderlichkeit und Vertrautheit: Die
hehren Ziele der Arztegesellschaften erscheinen unter diesem Aspekt als
Instrumentalisierung der Standespolitik, als Moglichkeit, die Professionalisierung
des Standes voranzutreiben.

Kollegialitat wurde Pflicht. Erstens war die Norm in den Statuten formuliert.
Zweitens hatten mahnende Prasidialreden dhnliche Funktion. Auch in ihnen wurde
briiderliche Vereinigung gefordert, manchmal sogar in Zusammenhang mit
standespolitischen Zielen gesetzt: «Soll die medizinische Gesellschaft ihre soziale
Tendenz betreiben und ehrenvoll auch vor der Welt bestehen, so miissen die
Gesellschaftsgenossen im Gefiihl des erhabenen Werthes, in der Hintansetzung
alles sie einzeln, wie die gesamte Gesellschaft Herabwiirdigenden und im Hinblick
auf die Gottlichkeit des Zweckes sich briiderlich vereinen, ihre nicht verstellte
Vereinigung auch ausser dem Ziel der Gesellschaft bei jeder Gelegenheit bekun-
den und der Welt zeigen, dass die drztliche Zunft nicht ein gewohnlicher, nur auf
Gewinn lauernder Kastengeist sei; so und nur so wird die Gesellschaft selbst, wie
jedes ihrer Mitglieder auch vor der Welt an Ansehen und Achtung und Vertrauen
gewinnen, was wahrlich diese wie jene nur zu sehr bediirfen.»?!

Auch die gemiss Statuten vorzulesenden Nekrologe erfiillten dhnliche Funktio-
nen. Die verstorbenen Kollegen wurden zu Vorbildern stilisiert, an deren Beispiel
man sich zu orientieren hatte.”> Wozu es fiihren konnte, wenn die Einigkeit nicht
erreicht wurde, erlebten die Glarner Arzte. Sie zerstrittenen sich bekanntlich und
spalteten die Gesellschaft. So ist zu verstehen, dass ihr Prisident zu retten suchte,
was zu retten war. Wenn man sich schon nicht einig war, sollte man immerhin

76



einig wirken: «Man hoffte, wenigstens dusserlich, gegeniiber dem Publikum, eine
compacte einige Masse zu bilden.»%

Der werdende Stand der Arzte musste von sich aus bestimmte Standards erfiillen,
um staatlichen Kontoll- und Bestimmungsrechten zuvorzukommen. Die daraus
resultierende Politik, die insbesondere der «Standesehre» grosses Gewicht
beimass, miindete in die Forderung, die Arzte hitten jederzeit und iiberall als
Vorbild fiir gesundes und republikanisches Leben zu dienen. Vielleicht war diese
Forderung der Beweggrund fiir eine Bestimmung, die in Glarus am 11. Januar
1841 zum Beschluss erhoben wurde, «dass Wein- und Tabakgenuss wéhrend der
wissenschaftlichen Verhandlungen ausgeschlossen seien, die dessen bediirfen,
moge er in einem anderen Zimmer stattfinden». Jedenfalls entsprach der Beschluss
dem biirgerlich-didtetischen Massigungskatalog (und der war nicht schwankend,
sondern gehorte zum Bestand gesicherten Wissens).>
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Die medizinischen Berufsgesellschaften konnen als Paradefille gelebter biirgerlicher «socia-
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eine enge Konzeption «sociabilité» weder sinnvoll noch verantwortbar; mit «sociabilité» sollte
ein Konzept beschrieben werden, das erlaubt, alle Beobachtungsfelder sozialen Verhaltens
einer bestimmten Zeitspanne einzuschliessen.

Zum Kapitel «Medizinalwesen» vgl. Sebastian BRANDLI, «Die Retter der leidenden Mensch-
heit». Sozialgeschichte der Chirurgen und Arzte auf der Landschaft Ziirich 1700-1850, Ziirich
1990, S. 62ff, wo sich auch die zitierten Stellen befinden.

Aarau 1805, Bern 1807, Ziirich 1810, Luzern 1811, Freiburg 1811, Graubiinden 1820, Solo-
thurn 1823, Genf 1823, Waadt 1825; Appenzell 1827, Schaffhausen 1830, Thurgau
(Werthbiihlia) 1833, Glarus 1834. Andere Kantone gelangten erst spiter zu Arzte-
gesellschaften wie z. B. Basel-Stadt 1860 oder St. Gallen 1862; einzelne kleinere Orte schlos-
sen sich zu iiberregionalen Gesellschaften zusammen, z. B. die Zentralschweiz (Uri, Schwyz,
Unterwalden). 1867 wurde die «Société Médicale de la Suisse Romande » 1870 der
«Centralverein», eine lose Vereinigung der Deutschschweizer Kantone gegriindet. Vgl. Rudolf
BRAUN, Zur Professionalisierung des Arztestandes in der Schweiz, in: Bildungsbiirgertum im
19. Jahrhundert. Teil I, hg. von Werner Conze und Jiirgen Kocka. Stuttgart 1985, S. 346; A.
LENOIR, Centenaire de la Société Médicale de la Suisse Romande 1867 bis 1967, Lausanne
1967; E. HintzscHE, Medizin und Mediziner seit 1870, Basel 1971, S. 13, 32.

Allgemeine Informationen zu Aerztegesellschaften des spéten 18. und frithen 19. Jahrhunderts
bieten: J. Melchior AgpLI, Antireimarus oder von der Nothwendigkeit einer Verbesserung des
Medicinalwesens in der Schweiz, Winterthur 1788; Martin BAcHMANN, Die Konstitution des
drztlichen Einheitsstandes. Von der Helvetischen Gesellschaft correspondierender Arzte
(1789) zur schweizerischen Alzteverbindung, Seminararbeit (Historisches Seminar Ziirich),
1982; Emil ErNE, Die schweizerischen Sozietiten. Lexikalische Darstellung der Reform-
gesellschaften des 18. Jahrhunderts in der Schweiz, Ziirich 1988; Heinz GEiser, Tendenzen zur
Vereinheitlichung des Arztberufes in der Schweiz im 19. Jahrhundert, Ziirich 1963; Rainer
Otto HARDEGGER, Die Helvetische Gesellschaft correspondierender Arzte und Wundirzte
1788/91-1807. Geschichte der ersten schweizerischen Arztevereinigung, Ziirich 1987; Carl
MULLER, Jeremias Gotthelf und die Arzte, Bern 1963; Helmut SIEFerT, Das naturwissensc-
haftliche und medizinische Vereinswesen im deutschen Sprachgebiet 1750 bis 1850, Hanno-
ver 1969. Zu einzelnen Kantonen: Max FEUrer, Hundert Jahre Arzteverein des Kantons St.
Gallen, St. Gallen 1962; Karl GisLer, Arzte, Chirurgen, Scherer und Bader im alten Uri, in:
Historisches Neujahrsblatt Uri, Altdorf 1975; G. Truog, 150 Jahre Biindnerischer Arzteverein.
Eine Chronik anhand der Protokolle 1820 bis 1970, in: Askulap in Graubiinden, hg. vom
Biinderischen Arzteverein, Chur 1970.

Alle Zitate betreffend Programmatik aus folgenden Quellen: Korrespondierende Gesellschaft:
RanN,Vorbericht, S. XI; Bern: W[ilhelm| Linor, Zur Erinnerung an das Jubildum des hundert-



11
12

13
14
15
16

19
20
21
22

23
24

sten Jahrestages der Griindung der medizinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Bern,
Bern 1909, S. 18f; Ziirich: Festschrirt, Zur Feier des 125jdhrigen Bestandes der Gesellschaft
der Aerzte des Kantons Ziirich 1810-1935, Ziirich 1935, S. 38ff.; Luzern: Alfons ESCHLE,
Geschichte der Arzlegesellschafl des Kantons Luzern 1811-1961, Bern und Stuttgart 1962, S.
51ff.; Glarus: MEepiziN und Arzte. 150 Jahre Arztegescllschaft des Kantons Glarus 18341984,
hg. von der Arzlegesellschafl des Kantons Glarus, Glarus 1984, S. 25ff. ; Thurgau: Hans Ruedi
HuGGENBERG, Werthbiihlia 1833-1903/04. Aus den Protokollen der ersten 70 Jahre eines heute
noch existierenden thurgauischen Arztevereins, Ziirich 1958, S. 7ff.

Fr.-M. MEsserLI, Centenaire de la Société Vaudoise de Médecine 1829-1929, Lausanne 1929,
S. 16.

EscHLE, Geschichte (wie Anm. 8), S. 58, 62.

Linot, Erinnerung (wie Anm. 8), S. 23, 25.

Konrad MEYER-HOFFMEISTER, Festvortrag vom Prisidenten der [medizinisch-chirurgischen]
Gesellschaft [des Kantons Ziirich zum 50. Jahrestag], in. DENKSCHRIFT der medizinisch-chirur-
gischen Gesellschaft des Kantons Ziirich, hg. von der medizinisch-chirurgischen Gesellschaft,
Ziirich 1860, S. VI, V.

EscHLE, Geschichte (wie Anm. 8), S. 77f, 96.

MEpiziN und Arzte (wie Anm. 8), S. 35.

EscHLE, Geschichte (wie Anm. 8), S. 93.

Ulrich Im Hor, Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im Zeitalter der
Aufkldrung, Miinchen 1982, S. 13.

Diese Bemerkung, kurz nach der Ausrufung der franzosischen Republik, gemacht von einem,
der — als aufgekldrter Patriot — auch unter den Bedingungen des Ancien régime in einer
Republik, im Ziircher Freystaat, lebte, verdiente genauere begriffsgeschichtliche Betrachtung
und philosophische Erlduterung.

NipPERDEY, Geschichte (wie Anm. 5), S. 267 ; BrAUN, Professionalisierung (wie Anm. 3),
S. 338fBrAnDLI, Retter (wie Anm. 6), S. 353ff.

EscHLE, Geschichte (wie Anm. 8), S. 70f.

EscHLE, Geschichte (wie Anm. 8), S. 83, 102.

EscHLE, Geschichte (wie Anm. 8), S. 68f.

In den in den Zeitschriften der Gesellschaften beanspruchen die Nekrologe einen wesentlichen
Teil der Texte, vgl. VERHANDLUNGEN der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons
Ziirich. Ziirich 1826-28 und VERHANDLUNGEN der vereinigten érztlichen Gesellschaften der
Schweiz. Ziirich 1829-31.

MEpiziN und Arzte (wie Anm. 8), S. 76.

HUGGENBERG, Werthbiihlia (wie Anm. 8), S. 11.

79






	Geselligkeit als Programm : ärztliche Standesorganisationen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts

